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•  Wer von Ihnen behandelt Patienten, die unter Einfluss 
von Benzodiazepinen stehen? 

•  Wer von Ihnen verschreibt selber Benzodiazepine? 
 
 
•  Wer von hat auch schon Benzo- 
   diazepine an Menschen mit einer  
   Suchtproblematik verschrieben? 
 
 
•  Mit welchem Adjektiv würden Sie Benzodiazepine 

beschreiben? 
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3 Hüte: 
 
•   Hausarzt / Stellenarzt 

à Pragmatik 

 

•  Kantonsarzt Stellvertreter 

à Gesetzlicher Rahmen  
 

 
 

• FOSUMOS Mitbegründer 

à therap. Ideal, ‚Wissenschaft‘,   
   bzw. best practice  
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1. take home message   
2. Benzodiazepine: Grundlagen 
3. Pragmatik: Fallbeispiel 
4. Gesetzgebung 
5. Therapeutisches Ideal, Fachwissen 
6. Empfehlungen: best practice 2014 
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•  „GOOD“ (seit 9.9.2014 LESS BAD?) 
•  langsam anflutende Benzos bei einer Indikation  
     und minimalem Missbrauchs-Risiko 

 
•  BAD 

•  schnell anflutendes, kurzwirksames Benzo. Dafür 
gibt es ausser in der Anästhesie keine Indikation.  

•  10 Fr./Tablette auf der Gasse 
 
•  UGLY 

•  Sirdalud: kein Benzo; sediert, Scheibe, in UP nicht 
nachweisbar 
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•  „LESS BAD“ (seit 9.9.2014) 
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•  „LESS BAD“ (seit 9.9.2014) 
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•  „GOOD“ (seit 9.9.2014 LESS BAD?) 
•  langsam anflutende Benzos bei einer Indikation  
     und minimalem Missbrauchs-Risiko 

 
•  BAD 

•  schnell anflutendes, kurzwirksames Benzo. Dafür 
gibt es ausser in der Anästhesie keine Indikation.  

•  Dormicum, Rohypnol, Stilnox: 10 Fr./Tablette auf der 
Gasse 

 
•  UGLY 

•  Sirdalud: kein Benzo; sediert, Scheibe, in UP nicht 
nachweisbar 
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• 1960 erstes Präparat dieser Gruppe (Librium; 
 Hoffmann-La Roche) 

•  Begriff: Tranquilizer / minor Tranquilizer 
 
•  ‚generic name‘ endet immer mit  -pam  

 (z.B. Diazepam) 
 
•  gleiches Grundgerüst -> 
  passt in einen Rezeptor 
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•  Hauptwirkort der Benzodiazepine ist der     
  GABA Rezeptor 
 
•  GABA ist der wichtigste dämpfend wirkende  
  Neurotransmitter des zentralen Nervensystems 
 
•  Benzodiazepine erhöhen die Empfindlichkeit   
  des Rezeptors für GABA 
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•  D 
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 Benzodiazepine wirken im Allgemeinen 
•  anxiolytisch (angstlösend) 
•  antikonvulsiv (krampflösend) 
•  muskelrelaxierend (muskelentspannend) 
•  sedativ (beruhigend und schlaffördernd) 
•  amnestisch (Erinnerung für die Zeit der Wirkdauer  
  fehlt) 
•  leicht stimmungsaufhellend (jedoch kann eine  
 depressive Grunderkrankung möglicherweise    
 verstärkt werden) 
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 •  Notfallmittel beim epileptischen Anfall (i.v.) 
•  Narkosevorbereitung 
•  Muskelentspannung (Begleitmedikation bei ‚Hexenschuss‘) 
•  'Emotionaler Notfall‘: Beerdigung;  Scheidungsverhandlung;   
   Flugangst; Angst vor Zahnarzt; Prüfung (?) 
•  Suizidalität; Aggressivität (Strafvollzug) 
•  Begleitmedikation einer antidepressiven  
  Behandlung, die selber erst nach 2-3 Wochen wirkt 
  (v.a. bei Angst/Panik; Schlafstörung) 
•  Alkoholentzug (auch Vorbeugung Epi-Anfall/Delirium) 
•  aber auch: ‚happy pill‘; Schlaftablette  ->  
  low dose Abhängigkeit (Grosi mit ¼ Dormicum seit Jahren) 
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•  G.W. *1962; 51 jährig 
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•  Anlehre, lebte bis vor 9 Jahren in SG  
•  Seit Adoleszenz Suchtmittelkonsum 'alles' 
•  während Jahren v.a. Opiate, v.a. i.v. 
•  Methadon seit vielen Jahren, MSH 2; IV 
•  Früher regelmässig Benzo Beikonsum 
•  Umzug ins 'gesunde Toggenburg' 
•  Stabilisierung (Wohnung, Partnerschaft, Freizeit) 
•  Kein Beikonsum von H oder Benzos 
•  COPD nimmt zu; THC Verdampfer 
•  regelmässige Kontakte Suchtberatung, bei mir 
   hält er etwa jeden 2. Termin ein, kommt ca. alle  
   2 Monate zu einem Gespräch oder bei Problemen.  
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•  G.W. *1962; 51 jährig 
•  Diagnosen: 

•  Polytoxikomanie, Methadon SGB, Opioidabstinenz, kein  
  Alkoholabusus 
•   Anamnestisch Depression 
•  COPD (chron. Bronchitis) 
•  Nikotin / THC Abusus 
•  St.n. HepB und HepC 

 
•  Medikation: 

•  Methadon-HCl 1% 80 mg morgens (Abgabe 1x / Wo in Apotheke) 
•  Surmontil 100mg    1 – 0 – 1    (Trimipramin, Tricycl. Antidepressivum, angstlösend, sedierend) 
•  Surmontil   25mg    1 – 0 – 1 
•  Symbicort 200/6  1 – 0 – 1    (Inhalationsmittel  für chron. Bronchitis) 
•  Spiriva   in Reserve (Inhalationsmittel  für chron. Bronchitis) 
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•  2011: Unfalltod des Bruders 
 
•  berichtet, dass er Temesta kaufe, Alb- 
   träume, Antriebslosigkeit 
•  Gespräche, 2. Antidepressivum (Cipralex) 
   Temesta-Abgabe für ca. 2 Monate, dann 
   problemlose Reduktion, nach 4 Monaten Cipralex 

Stop auf seinen Wunsch.  
•  Aktive Auseinandersetzung mit Todesfall. Durch 

Todesfall Erneuerung und Stärkung der 
   innerfamiliären Banden. Er hat wieder eine 'Rolle' in 

der Familie.  
   In den Gesprächen danach ist der Todesfall kein 

Thema mehr.  
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•  Berichtet, er kaufe wieder Temesta in SG 
•  Konsum: 5 – 6 Tabl. / Woche, Einnahme 
   morgens 
•  Ursache: Antriebslosigkeit, keine Freude, 
   Sehe im Traum oft Unfalltod des Bruders 
•  keine neuen anderen Stressoren 
 
•  Sein Rückblick auf 2011: Cipralex habe nichts 

geholfen 
•  Sein Plan: Temesta 5 Tabl. pro Woche für 2 – 3 

Monate, Gespräche bei Suchtberatung, dann aus- 
   schleichen 
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•  Hilfestellung à FOSUMOS Handbuch 
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Meine Überlegungen als Hausarzt 
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•  Positiv: Patient macht Benzos zum Thema.  
•  Änderungsbereitschaft; Was ist sein Ziel? 
•  Es besteht eine Vertrauensbasis 
•  Therapeutische Freiheit 
•  Pat. und ich beurteilen frühere Erfahrung mit 

Antidepressiva verschieden. Warum? 
•  Was ist mein Ziel? 
•  Nicht medikamentöse Massnahmen 
•  Bekomme ich Bewilligung? 
•  Wird Benzodiazepin von KK bezahlt? 
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Konkretes Vorgehen /  
Begleitmassnahmen 
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•  Würdigung; ernst nehmen 
•  rasch Termin zu 3. mit Suchtberaterin 
•  Pat. lehnt Vorschlag Psychotherapie ab 
•  ab jetzt wieder alle 2 Wochen Suchtberatung 

•  Vereinbarung: Abgabe Temesta 5/ Woche; Mitgabe 1 Wo 
•  Bewilligung eingeholt 
•  bei 2. Termin wird Umstellung auf anderes Benzo* und 

Rückblick SSRI thematisiert werden 
•  wäre eine langfristige Substitution falsch?  

* vgl. FOSUMOS Handbuch 
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•    Umgestellt auf Rivotril, Dosis konnte 
     reduziert werden 
•  Rücksprache mit Apotheker 
•  zuverlässig -> Abgabe wöchentlich  
     in Apotheke 
  
•  Subjektiv zufrieden mit Lebenssituation 
•  ‚Gestaltet‘ sein Leben selbstständig 
•  ‚Freundin‘ 
•  Keine Albträume mehr; er möchte mit dieser Medikation 

weiterfahren 
•  Ge 
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1. Nicht die Substanz ist das Problem, sondern die 

Anwendung 
2. Keine Indikation für kurzwirksame Benzos 

3. Reine Repression ist nicht umsetzbar und 
medizinisch falsch 

4. Wichtige Elemente eines Lösungsansatzes: 
1. Indikationsstellung; Behandlungsplan 
2. Substanzwahl / Dosis 
3. Bewilligung einholen 
4. Abgabeintervall 
5. Fortbildung aller involvierter Personen (MPA) 
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Benzodiazepine als Medikament :  
meist off-label use 
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 •  Kompendium 
•  Indikation eingeschränkt Valium: Symptomatische Behandlung von 
Angst, Erregtheit und Spannung im Gefolge psychoneurotischer Zustände und 
vorübergehender situationsbedingter Störungen. Als Adjuvans zur Behandlung 
angstbetonter psychischer und organischer Störungen 
 
 

•  Dosis eingeschränkt Valium: 5 – 20 mg / Tag orale Dosis 

 
•  Therapiedauer eingeschränkt Valium: Die Behandlungsdauer sollte - 
einschliesslich der Ausschleichphase - nicht länger als 2-3 Monate betragen. 
 
 

•  Kontraindikation Valium: Valium soll bei Patienten mit einer Abhängigkeit 
von zentral dämpfenden Substanzen, einschliesslich Alkohol, vermieden werden. 
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(rev.BetmG)  
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•  alle psychotropen Substanzen mit off-labe use sind 
 meldepflichtig  (im Kanton SG noch nicht umgesetzt) 

 
   bzw. 
 
•  im Rahmen von SGB bewilligungspflichtig 
   (Meldung an Kantonsarzt) 
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•  Missbrauch verhindern 
•  Methoden: 

•  Abgabe möglichst engmaschig (anfänglich tgl./ 
Apotheke?) 

•  wenig 'attraktive' Substanz 
•  langsam anflutende Substanz: z.B. Rivotril, Xanax ret. 

•  Behandlungsvereinbarung: realistische Zielsetzung 
•  Bewilligung je nach Substanz 

•  kurzwirksames Benzo -> 1 – 3 Monate 
•  langwirksamens Benzo -> 6 Monate 

•  Verlängerungsgesuch: Fragebogen an Arzt 
•  Abgabe? Indikation? 2. Meinung? Missbrauchsrisiko? 

•  Kann zu Langzeitbewilligung für 1 Jahr führen 
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•    Alle psychischen Störungen sind 
    heilbar oder wenigstens deutlich 
    beinflussbar 
•  Sekundäre Folgeschäden lassen sich vermeiden (Armut, 
    Einsamkeit, Traumata) bzw. korrigieren 
•  Es gibt genug Psychotherapeuten (und Anwälte) 
•  Pat. haben gute Compliance 
•  Pat. akzeptiert allfällige NW einer anderen 

medikamentösen Therapie (Antidepressiva, Neuroleptika) 
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Gibt es Indikationen bei Polytoxikomanen? 
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•  Ziel:  
   20 – 30 ambulant tätige Psychiater, 
   die sich bereit erklären, Hausärzte 
   zu unterstützen 
 

•  Psych. Co-Morbiditäten (Doppeldiagnosen) 
•  Überprüfung / Anpassung Medikation 
•  ‚doctor holiday‘ 
•  In Einzelfällen: längerdauernde Psychotherapie 
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Benzodiazepin 
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•  "Wie auch im letzten Bericht beschrieben führten die 
länger wirksamen Benzodiazepine zu einer 
Stabilisierung bezüglich Alkoholkonsum. Der Abbau 
von Benzodiazepinen hätte mit grosser 
Wahrscheinlichkeit eine Zunahme des 
Alkoholkonsums zur Folge, was für seine belastete 
Leber sicherlich schlechter wäre".    

•  Erfahrung MSH 1 / MSH 2: ca. 1/3 der PatientInnen 
haben zusätzlich ein Benzodiazepin -> deutliche 
Stabilisierung; z.T. erst jetzt Zusammenarbeit möglich 
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Die Sicht der 
„wissenschaftlichen“ Suchtmedizin 
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Die Sicht der 
Schweiz. Gesellschaft für Suchtmedizin SSAM 
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Einem humanistischen und freiheitlichen Menschenbild 
verpflichtend, dürfen hilfreiche, wirksame und zweckmässige 
Substanzen - wegen dem Missbrauch durch eine kleine Gruppe - 
nicht verboten oder deren Einsatz eingeschränkt werden.  
 
Benzodiazepine und ähnliche Medikamente müssen nach den 
Regeln ärztlichen Handelns und der pharmakologischen 
Wissenschaft eingesetzt werden. 
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Benzodiazepine sind sichere, wirksame und hilfreiche 
Substanzen 
 
Benzodiazepine sind sichere und wirksame Substanzen mit 
wenig Nebenwirkungen und einer niedrigen Toxizität. Sie sind 
seit vielen Jahren bekannt und werden von Spezialärzten und 
Ärzten aus der Grundversorgung erfolgreich eingesetzt und 
angewendet. 
 
Benzodiazepine sind hilfreiche Substanzen. Für ihren Einsatz 
gibt es klare Indikationen. Sie sollen nur über kurze Zeit 
verschrieben werden. Auf dem Rezept sind die korrekte 
Einzeldosis und die maximale Tagesdosis anzugeben. Es 
sollen in der Regel nur Kleinpackungen verschrieben und 
abgegeben werden. 
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Benzodiazepine werden nach den Regeln ärztlichen 
Handelns  und den Regeln der pharmakologischen 
Wissenschaften eingesetzt 
 
Der sorgfältige Einsatz von Benzodiazepinen erfolgt nach den 
üblichen Regeln mit denen Ärzte und Pharmazeuten arbeiten. 
 
Einer Behandlung muss eine Abklärung, Diagnose und 
Indikationsstellung vorausgehen. Der Erfolg der Behandlung 
wird regelmässig überprüft. 
 
Patienten werden über Wirkungen, Nebenwirkungen und das 
Missbrauchspotential aufgeklärt. 



Kanton St.Gallen 

Leitgedanken:  
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Benzodiazepine können missbräuchlich konsumiert 
werden 
 
Benzodiazepine haben ein Missbrauchspotential. 
 
Bei Menschen die die Kontrolle über den Konsum der 
Benzodiazepine verlieren, ist eine erneute sorgfältige 
Abklärung, Beurteilung und Indikationsstellung angezeigt.  
 
Sind zusätzliche psychische Probleme (komorbide Störungen) 
vorhanden, müssen diese erkannt und adäquat behandelt 
werden. 
 
Die Dosisreduktion hat sorgfältig und nicht zu schnell zu 
erfolgen. 
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Benzodiazepine sollen differenziert eingesetzt werden 
Eine kleine Gruppe sind Hochdosiskonsumenten.  
Hier ist das Einholen einer Zweitmeinung bei einer dazu spezialisierten 
Suchthilfeeinrichtung oder erfahrenen Fachperson angezeigt. 
  
Für kurz wirkende Benzodiazepine gibt es in der Allgemeinmedizin und 
der Psychiatrie nur sehr eingeschränkte Indikationen. Diese haben 
durch die rasche Anflutung ein erhebliches Missbrauchs- und 
Abhängigkeitspotential und führen zu Rebound-Phänomenen. Auf kurz 
wirkende Benzodiazepine soll deshalb verzichtet werden.  
 
Die Umstellung von kurzwirkenden auf langwirkende Benzodiazepine 
und die kontrollierte Abgabe der Substanzen ist bei 
Substanzmissbrauch und -abhängigkeit in der Regel sinnvoll. 
Bei der Behandlung von alten Menschen mit Benzodiazepinen, muss 
auf die Gefahr der Akkumulation geachtet werden. Hier sind 
Benzodiazepine mit mittlerer Wirkdauer angezeigt. 
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Benzodiazepine unterliegen in Substitutionsbehandlungen 
besonderen Bestimmungen 
 
Im Kontext von substitutionsgestützten Behandlungen mit Opioiden 
(Methadon, Buprenorphin, Morphin, Diaphin) regelt das 
Betäubungsmittelgesetz den Umgang mit Benzodiazepinen. Sie 
sind als Begleitmedikation einer substitutionsgestützten 
Behandlung bewilligungspflichtig (BetmG Art. 2 & Art. 3e, BetmKV 
Art. 46 Abs. 3 & Art. 48, BetmSV Art. 9) Die zuständigen 
kantonalen Behörden kontrollieren die Einhaltung dieser Vorgabe 
und können bei Bedarf disziplinarisch vorgehen. 
 
Benzodiazepine sind bei der Behandlung ausserhalb der 
substitutionsgestützten Behandlung, ohne anerkannte Indikation, 
meldepflichtig (BetmG Art. 11 Abs. 1bis, BetmKV Art. 49). 
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Benzo und Demenz? 
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Benzo und Demenz? 
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Benzo und Demenz? 
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1. take home message   
2. Benzodiazepine: Grundlagen 
3. Pragmatik: Fallbeispiel 
4. Gesetzgebung 
5. Therapeutisches Ideal, Fachwissen 
6. Empfehlungen: best practice 2014 
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•  Das Wichtigste bleibt die Beziehung 
•  Therapeutische Freiheit, v.a. in  
   „palliativen“ Situationen 
 
•  Wenn möglich auf Benzos verzichten 
•  Indikationen für Dormicum gibt es nur in der Anästhesie 
•  Als Arzt ein ‚Benzo-Image‘ aufbauen und pflegen, 

Missbrauch verhindern 
 
•  Wenn Benzo „off-label“, dann: 

•  Zweitmeinung; Ko-Morbidität?  
•  Bewilligung im Rahmen von SGB, sonst Meldung 
•  Kontrollierte Abgabe engmaschig 
•  Langsam anflutende und langwirksame Benzos 
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